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B e r i c h t  Nr. G 636/19 

für die Sitzung der städtischen Deputation für Kinder und Bildung am 05.09.2018 unter Verschiedenes 
 

Bericht: Vorkommnisse auf dem Gelände der Kita Engadiner Straße 
 
A. Problem 
Der Abgeordnete Claas Rohmeyer, Fraktion der CDU, bittet um einen Bericht zu berichteten Vorfällen bzw. Vermüllungen auf dem Gelände der Kita Engadiner Straße (Kita Bremen), in deren Zusammenhang es bereits zu wiederholten Polizeieinsätzen gekommen sein soll.    
 
B. Lösung / Sachstand 
Das Außengelände des KuFZ Engadiner Straße ist nach Betriebsschluss und an den Wochenenden frei zugänglich. Bedauerlicherweise halten sich in diesen Zeiten häufig junge Erwachsene auf, die laut Musik hören und Alkohol verzehren. Das wiederum hat zu wiederholten Auseinandersetzungen mit der Nachbarschaft bis hin zu Polizeieinsätzen geführt. 
In der Folge hat eine Delegation von zwölf Anwohnern zusammen mit dem Kontaktpolizisten die Kitaleitung besucht und auf das Problem aufmerksam gemacht. Die Anwohner haben die Störer fotografiert und die Bilder über Facebook veröffentlicht. 
Als Folge der bisherigen Beschwerden wurden folgende Maßnahmen ergriffen: 

• Einschaltung des Quartiermanagers 
• Erhöhung der Polizeistreifen 
• Einschaltung von VAJA e.V. - Streetwork in Bremen 
• Errichtung eines Hinweisschildes an der Kita mit dem Hinweis auf die Öffnungszeiten und die Altersgruppe, die das Außengelände nach Kitaschluss nutzen darf. Das ermöglicht der Polizei, die Störer des Geländes zu verweisen. 



 

 

Um einer drohenden Vermüllung entgegenzuwirken, erhält die Kita zusätzlich eine Reinigungsstunde pro Tag zur Reinigung des Außengeländes. Darüber hinaus hat das Kinderparlament der Einrichtung beschlossen, dass die Kinder selbst zur Sauberhaltung des Außengeländes beitragen möchten. Vor diesem Hintergrund sammeln jeden Morgen einige Kinder unter Anleitung der Pädagogen Müll auf.  
Die Stadtgemeinde Bremen hat die öffentliche Zugänglichkeit des Kitageländes weiterhin zu gewährleisten, weil dort drittmittelgeförderte Spielgeräte stehen, die nicht nur ausschließlich von Kindern der Kita genutzt werden dürfen. 
 
Gez.  
Blumenhagen 


